
 

     Saale-Orla-Kreis 

           Der Landrat 

 

Im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises ist im Fachdienst Jugend und Familie/Jugendamt 

einer Stelle 

„Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge (m/w/d) “ 
 

für die Betreuung von Unbegleiteten Minderjährigen Ausländischen (UMA) 

Kindern und Jugendlichen 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für 1,5 Jahre 

zu besetzen. 

 

Voraussetzung ist der Abschluss als staatlich anerkannter Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge mit 

Fachhochschulausbildung (FH) oder einer vergleichbaren pädagogischen Ausbildung, 

entsprechender Berufserfahrung sowie Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Schwerpunkte: 

 

- Einleitung und Gewährung von Hilfen zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige 

- Einleitung und Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (Vormundschaften) 

- Hilfeplanung und Steuerung der Hilfe 

- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Diensten der sozialen Infrastruktur, Gemeinwesen- 

  arbeit   

- Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung 

- Soziale Betreuung und Beratung in Fragen des täglichen Lebens bzw. der Gestaltung des 

  Zusammenlebens in der Gemeinschaft sowie der einheimischen Nachbarschaft, 

- Vermittlung und Durchsetzung kultureller Standards des Zusammenlebens 

- Hilfe bei der Lösung sozialer Konflikte, sowie Beratung und Betreuung bei familiären und  

  sozialen Problemen       

- Begleitung bei notwendigen Behördengängen oder Arztbesuchen; Herstellen von Kontakten 

  zu Ämtern bzw. Fachdiensten, Beratungsstellen, Bildungseinrichtungen, Freizeitangeboten  

  sowie Netzwerkpartnern 

- Dokumentation und koordinierende Tätigkeiten 

 

fachliche Voraussetzungen: 

- gründliche und umfassende Fachkenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Stationäre Hilfen  

  zur Erziehung 

- Kenntnisse in der Flüchtlingsarbeit 

- Risikoeinschätzung einer Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII 

- spezielle Kenntnisse der Gesprächsführung und Beratung sowie die Fähigkeit zur  

  persönlichen Reflexion 

- Erfahrungen im Bereich der Trauma Beratung 

- Kenntnisse über die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Asylbereich 

- Kenntnisse über Ursachen und Erscheinungsformen der Flüchtlingsbewegungen, über die 

   politischen und sozialen Verhältnisse sowie über Lebensgewohnheiten und Glaubensfragen    

   in den Herkunftsländern 

- gute bis sehr gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und Französisch; Kenntnisse in  

  weiteren Fremdsprachen (z.B. arabisch) sind wünschenswert 

- Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung 

 



persönliche Voraussetzungen: 

- Soziokulturelles Verständnis sowie interkulturelle Sensibilität, 

- Migrations- und Kultursensibilität, interkulturelle Kompetenz  

- gute Organisations-, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten, sowie eine   

  ausgeprägte Konfliktfähigkeit und Belastbarkeit 

- Kompetenzen in der Gesprächsführung und im Umgang mit Ämtern und Behörden 

- eine hohe Bereitschaft, das berufliche Handeln im Zusammenwirken mit anderen   

  Fachkräften zu reflektieren, 

- ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, freundliches Auftreten 

- Bereitschaft zum flexiblen Arbeitseinsatz 

- Verhandlungsgeschick, Engagement, Flexibilität und Kreativität bei der Entwicklung neuer   

  Arbeitsansätze, hohe Einsatzbereitschaft, ökonomisches Denken und Handeln, 

- starkes Überzeugungs-und Durchsetzungsvermögen 

- Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Tätigkeit und Teamfähigkeit 

 

Der Besitz des Führerscheins mit entsprechender Fahrpraxis als Selbstfahrer sowie 

Erfahrungen im Umgang mit PC-Technik sind erforderlich. 

 

Die Vergütung erfolgt nach S 12 Anlage 1 TVöD bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von  

36 Stunden. 

 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen werden bis 10.05.2024 erbeten an: 

 

    Landratsamt Saale-Orla-Kreis 

    Fachdienst Personal 

    Oschitzer Straße 4 

    07907 Schleiz  

 

oder per E-Mail: bewerbung@lrasok.thueringen.de 

 
Wir möchten darauf hinweisen, dass eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen aus Kostengründen nur dann 

erfolgt, sofern der Bewerbung ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt wird. Die Unterlagen nicht 

berücksichtigter Bewerber (m/w/d) werden nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet. 

Gegebenenfalls entstehende Kosten beim Vorstellungsgespräch werden nicht erstattet. Mit der Abgabe der 

Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten während des Auswahl-

verfahrens gespeichert und nur für diesen Zweck verwendet werden dürfen. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist 

jederzeit möglich. 

 

 

 

 

 

Christian Herrgott 

Landrat 

 

 

 

 


